Steuerliche Behandlung von Spenden in Deutschland

1. Was gilt als Spende?
· Spenden sind freiwillige Zuwendungen an gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Organisationen ohne Gegenleistung.
· Absetzbar sind Geld- und Sachspenden.
2. Steuerliche Absetzbarkeit
· Spenden können als Sonderausgaben in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden.
· Bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte können als Sonderausgaben abgezogen werden.
· Alternativ: 4 Promille der Summe aus Umsätzen und gezahlten Löhnen/Gehältern.
· Spenden, die diese Grenzen überschreiten, können in Folgejahren vorgetragen werden.
3. Nachweis
· Bis 300 € reicht der Kontoauszug als Nachweis.
· Über 300 € ist eine Zuwendungsbestätigung („Spendenquittung“) der Organisation erforderlich.
· Die Organisation muss als gemeinnützig anerkannt sein.
4. Besonderheiten
· Spenden an Stiftungen: Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung können auf Antrag bis zu 1 Mio. € (bzw. 2 Mio. € bei Zusammenveranlagung) über zehn Jahre verteilt abgezogen werden.
· Spenden an ausländische Organisationen sind ab 2025 einfacher absetzbar, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen.
5. Praktische Hinweise
· Spendenquittungen sollten aufbewahrt und bei Nachfrage dem Finanzamt vorgelegt werden.
· Die steuerliche Anerkennung erfolgt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung.

Tipp:
 Wenn Sie eine Spende steuerlich geltend machen möchten, achten Sie auf eine korrekte Spendenquittung und prüfen Sie, ob die Organisation als gemeinnützig anerkannt ist (z. B. im Zuwendungsempfängerregister).
